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                                                                                      GmbH 

weissenrieder 
Ingenieurbüro für Bauwesen und Stadtplanung 

Offenburg 
 
 
 
 

STADT KEHL 
Ortenaukreis  
 
 

Planungsrechtliche Festsetzungen und ört-

liche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

"Hagenort II" in Kehl-Kork 

 
I. Rechtsgrundlagen 

  
I.1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. l S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.2006 (BGBl. l S. 3316) 

  
I.2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. l S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 Investitions- 
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

  
I.3 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 
(BGBl. l 1991 S. 58) 

  
I.4 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14.12.2004 (GBl. S. 895) 

  
I.5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20) 
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II. Bauplanungsrechtlicher Teil 

  
II.1 Bauliche Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
  
II.1.1 Art der baulichen Nutzung (§§ 1 - 15 BauNVO) 
  
 a) Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO) 

 
Zulässig sind: 

• Wohngebäude (§ 4 Abs. 2 Nr. 1) 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke (§ 4 Abs. 2 Nr. 3) 
 
Anlagen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (die der Versorgung des Ge-
biets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-
rende Handwerksbetriebe) sind in Anwendung von § 1 Abs. 5 und § 1 
Abs. 9 BauNVO nicht zulässig. 
 
Anlagen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO (Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind in Anwendung 
von § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans und 
damit nicht zulässig. 

  
II.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 21 a BauNVO) 
  
 a) Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO) 

 
Die Grundflächenzahl ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im 
zeichnerischen Teil als Höchstmaß auf 0,4 festgelegt. 
 
Bei Grundstücken, die sich aus einer Wohnbaufläche und einer privaten 
Grünfläche innerhalb des Geltungsbereichs zusammensetzen, ist bei 
der Berechnung der GRZ nur die Wohnbaufläche innerhalb des Gel-
tungsbereichs zugrunde zu legen. 

   
 b) Geschossflächenzahl GFZ (§ 20 BauNVO) 

 
Die Geschossflächenzahl ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im 
zeichnerischen Teil als Höchstmaß auf 0,8 festgelegt. 
 



 3 

  Bei Grundstücken, die sich aus einer Wohnbaufläche und einer privaten 
Grünfläche innerhalb des Geltungsbereichs zusammensetzen, ist bei 
der Berechnung der GFZ nur die Wohnbaufläche innerhalb des Gel-
tungsbereichs zugrunde zu legen. 
 

 c) Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 
 
Die Zahl der Vollgeschosse ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone 
im zeichnerischen Teil auf drei Vollgeschosse als Höchstmaß festge-
legt.  

  
II.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB + § 18 BauNVO) 
  
 Die Höhe der baulichen Anlagen ist durch die Festsetzung der  

maximalen Wand- und Firsthöhe begrenzt.  
 
Die Wandhöhe wird zwischen dem im zeichnerischen Teil festgelegten Be-
zugspunkt (Oberkante Schachtdeckel in der Straße „Am Tankgraben“ be-
zogen auf m+NN) und dem obersten Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachhaut gemessen. Bei einem Flachdach gilt die festgesetzte Wandhöhe 
für die Höhenlage der Oberkante Attika. 
 
Die Firsthöhe wird von dem im zeichnerischen Teil festgelegten Bezugs-
punkt (Oberkante Schachtdeckel in der Straße „Am Tankgraben“ bezogen 
auf m+NN) bis zur Höhenlage der obersten Dachbegrenzungskante ge-
messen. 
 
Diese Maße sind durch Eintrag in die Nutzungsschablone im zeichneri-
schen Teil festgelegt. 

  
II.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO) 
  
 Für den Planbereich ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die ab-

weichende Bauweise entspricht der offenen Bauweise, d. h. die baulichen 
Anlagen können mit einem seitlichen Grenzabstand ohne Beschränkung 
der Länge errichtet werden. 

  
II.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
  
II.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Ausweisung von Bau-

grenzen im zeichnerischen Teil festgesetzt.  
  
II.4.2 Ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen in geringfügigem Aus-

maß wird zugelassen. 
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II.5 Flächen für Nebenanlagen / Garagen und Stellplätze  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

  
II.5.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO dürfen auch außerhalb der im 

zeichnerischen Teil ausgewiesenen, überbaubaren Grundstücksflächen 
erstellt werden. Hiervon ausgenommen ist der im zeichnerischen Teil aus-
gewiesene Gewässerrandstreifen / private Grünfläche. 

  
II.5.2 Garagen, Carports und Stellplätze sind nur innerhalb der im zeichnerischen 

Teil ausgewiesenen, überbaubaren Grundstücksflächen und auf den hierfür 
festgesetzten Flächen zulässig. 

  
II.5.3 Garagen und Carports, die mit ihrer Längsseite an die Straßenbegren-

zungslinie (öffentliche Verkehrsfläche bzw. Privatstraße) gestellt werden, 
müssen mindestens einen Abstand von 1,00 m einhalten, wobei der Dach-
überstand maximal 0,25 m betragen darf. Bei Garagen, die mit ihrer Zu-
fahrtsseite an die Straßenbegrenzungslinie gestellt werden, beträgt der 
Mindestabstand 3,00 m, bei Carports, die mit ihrer Zufahrtsseite an die 
Straßenbegrenzungslinie gestellt werden, 1,00 m, wobei auch hier der 
Dachüberstand maximal 0,25 m betragen darf. 

  
II.6 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 
  
II.6.1 Das im zeichnerischen Teil eingetragene Sichtfeld an der Straßeneinmün-

dung der Privatstraße „Gute Hofstatt“ in die öffentliche Erschließungsstraße 
„Am Tankgraben“ zur Erhaltung der freien Verkehrsübersicht ist von Sicht-
behinderungen jeder Art (Bebauung, Bepflanzung, Einfriedigungen oder 
ähnliches) in einer Höhe ab 0,80 m über der Fahrbahnoberkante freizu-
halten. 

  
II.6.2 Bei Arbeiten aller Art innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe des im zeichne-

rischen Teil nachrichtlich eingetragenen, 6 m breiten Schutzstreifens der 
20-kV-Freileitung sind die Auflagen des E-Werks Mittelbaden zu erfüllen. 

  
II.7 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und  

-leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
  
 Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 
  
II.8 Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
  
 Auf den im zeichnerischen Teil ausgewiesenen privaten Grünflächen sind 

bauliche Anlagen jeglicher Art unzulässig.  
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II.9 Wasserflächen / Flächen für die Wasserwirtschaft / für Hochwasserschutz-
anlagen / den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

  
 Innerhalb der privaten Grünfläche am südlichen Rand des Plangebiets ist 

der bestehende Graben gemäß den Eintragungen im zeichnerischen Teil 
neu zu verlegen. 
 
Hinweis: 

In der Baugenehmigung sollte festgelegt werden, dass die detaillierte Pla-
nung und die Ausführung der Grabenverlegung nur im Einvernehmen mit 
der Tiefbauabteilung der Stadt Kehl erfolgen darf. 

  
II.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
  

II.10.1 Entlang des Grabens ist beidseitig ein Gewässerrandstreifen gemäß den 
Eintragungen im zeichnerischen Teil freizuhalten.  
 
Im Gewässerrandstreifen sind verboten: 
 
1. der Umbruch von vorhandenem Grünland, 
2. die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen (auch verfahrens-

freie Vorhaben gemäß LBO), zu den sonstigen Anlagen gehören auch 
Auffüllungen, Terrassen, Überdachungen, Stellplätze, Lagerplätze, 
Wegbefestigungen, Gartenhütten und feste Zäune), 

3. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, 
4. gärtnerische und ähnliche Nutzungen, 
5. die Beseitigung standortsgerechter Bäume und Sträucher, soweit die 

Entfernung nicht für den Ausbau oder die Unterhaltung des Gewässers, 
zur Pflege des Bestands oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 

 
II.10.2 Belagsflächen 

Die oberirdischen Stellplätze auf privaten Flächen, Zugänge und grund-
stückseigenen Wegeflächen sind mit wasserdurchlässigem Belag anzu-
legen. Zulässig sind z. B. Schotterrasen, wassergebundene Decken,  
Rasenpflaster, Pflasterflächen mit (Rasen-)Fugen oder porenoffene Pflas-
tersteine. 

  

II.11 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

  
 Die mit LR bezeichnete und im zeichnerischen Teil gekennzeichnete Fläche 

ist mit einem Leitungsrecht zu belasten. Die Art der Belastung sowie die 
Berechtigten sind durch Einschrieb angegeben. 
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II.12 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

  
II.12.1 Grünstreifen 

Entlang der südlichen Begrenzung ist ein Grünstreifen mit einer Breite von 
10 m ausgewiesen. In diesem Streifen sind folgende Vorgaben einzuhalten: 
 

• Der Gehölzbestand ist zu erhalten. Soweit er zur Erweiterung im 
Südwesten beseitigt wird, ist er durch Neupflanzung zu ersetzen und 
zu entwickeln. Zur Neupflanzung sind Baumarten aus Ziffer V. Liste 
A im dort beschriebenen Verband sowie den bestimmten Anteilen zu 
pflanzen. 

• Im Grünstreifen dürfen nur Gehölzarten nach Ziffer V. Liste A und B 
verwendet werden. 

• Die übrige Fläche ist als Grünland zweischürig zu mähen. Das Mäh-
gut ist zu beseitigen. 

 

II.12.2 Dachbegrünung 

Flachdächer, sofern sie nicht als Terrassen genutzt werden, und Dächer mit 
einer Dachneigung von < 10° sind extensiv zu begrünen. Die Begrünung ist 
mit Gräsern, Kräutern oder Sedum-Arten durchzuführen. 

  
II.12.3 Empfehlung : Fassadenbegrünung 

Fassaden sollen mit kletternden, schlingernden oder rankenden Pflanzen 
begrünt werden. 

  
II.13 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,  

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
  
II.13.1 Neu zu pflanzende und zu erhaltende Bäume und Sträucher 

Die neu zu pflanzenden und zu erhaltenden Bäume und Sträucher sind vom 
Grundstückseigentümer zu pflegen und im Bedarfsfall zu ersetzen. 

  
II.13.2 Empfehlung:  

Auf den Flächen außerhalb des Grünstreifens sollen nur Gehölzarten nach 
Ziffer V. Liste A und B verwendet werden. 

  
II.14 Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 

äußere Einwirkungen gegen Naturgewalten erforderlich sind 
(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

  
 Bauliche Anlagen unterhalb des mittleren Grundwasserstands sind  

wasserdicht und auftriebssicher auszuführen.  
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Zur Herstellung der Abdichtung von Baukörpern / Bauteilen und sonstiger 
Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoff-
belastung des Grundwassers zu besorgen ist. 
 
Für das Bauen im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Genehmigung zu 
beantragen. Zudem muss für die Bauzeit frühzeitig ein Antrag zur Grund-
wasserabsenkung gestellt werden. 

  
II.15 Zuordnung der Ausgleichsflächen oder -maßnahmen (§§ 135 a-b BauGB  

i. V. m. § 1a BauGB, § 9 Abs. 1 a BauGB und § 21 BNatSchG) 
  
 Die zur ökologischen Aufwertung vorgesehenen Festsetzungen II.10, II.12 

und II.13 innerhalb des Geltungsbereichs sowie die Ausgleichsmaßnahme 
„Scheibin“ außerhalb des Geltungsbereichs sind den zu erwartenden Ein-
griffen, die durch die Erschließung und Bebauung der Fläche entstehen, 
zuzuordnen. 
 
Die Ausgleichsmaßnahme außerhalb des Geltungsbereichs wird im „Grün-
ordnungsplan mit Umweltbericht (BauGB)“ unter Punkt 5.2 definiert. 

  
  
III. Bauordnungsrechtlicher Teil 
  
III.1 Dachgestaltung von Hauptgebäuden 
  
III.1.1 Es sind alle Dachformen und -neigungen bei Einhaltung der maximalen 

Wand- und Firsthöhe zulässig. 
  
III.1.2 Die Dächer der Gebäude sind mit matten, seidenmatten oder engobierten 

Materialien einzudecken. 
Ausnahme: Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen 

  
III.2 Geländemodellierung 
  
III.2.1 Die Grundstücke sind straßenseitig von der dortigen Grundstücksgrenze bis 

zur Bauflucht des Hauptgebäudes auf das Niveau der Straßenhöhe aufzu-
schütten. 

  
III.2.2 Auffüllungen, Abgrabungen und ggf. Stützwände sind so durchzuführen, 

dass die angrenzenden gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse so 
wenig wie möglich gestört werden. Die Geländeverhältnisse der Nachbar-
grundstücke sind dabei zu berücksichtigen. Aufschüttungen und Abgrabun-
gen sind im Neigungswinkel von mindestens 1 : 1,5 zu verziehen. 
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IV. Nachrichtlich übernommene Hinweise 

  
IV.1 Auf das Merkblatt „Bebauungsplan“ – Stand: November 2005, Zwischenbi-

lanz vom 14. Mai 2001 des Landratsamts Ortenaukreis, Amt für Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz, wird hingewiesen. 

  
IV.1.1 Grundwasser 
  
 Grundwasserstände: 
  
 Für das Plangebiet liegen folgende Grundwasserstände vor (Grund-

wassermessstelle 115/114-5 - Schreiben vom RP Freiburg, Offenburg vom 
04.12.2006): 
 
mittlerer beobachteter Grundwasserstand: 136,47 m ü. NN 
maximaler beobachteter Grundwasserstand: 137,87 m ü. NN 
Trend: 0,0045 m ü. NN/Jahr 
Hinweis: Aufgrund der wöchentlichen Messung ist nicht auszuschließen, 
dass der bisher höchste Grundwasserstand nicht erfasst wurde. 
 
Grundwasserstände lt. Stellungnahme des Landratsamtes Ortenaukreis, 
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz vom 15.11.2006: 
mittlerer Grundwasserstand: 136,96 m ü. NN 
Grundwasserhöchststand: 137,55 m ü. NN 
Das Plangebiet befindet sich auf einer Höhe von etwa 138,00 – 138,50 m  
ü. NN.  

  
 Bauen im Grundwasser: 
  
 Wenn in Sonderfällen aus zwingenden Gründen auf das Bauen im Grund-

wasser nicht verzichtet werden kann, so sind die baulichen Anlagen unter-
halb des höchsten bekannten Grundwasserstands wasserdicht und auf-
triebssicher auszuführen. Soweit bauliche Maßnahmen unterhalb des mitt-
leren Grundwasserstands vorgesehen sind, ist hierfür grundsätzlich eine 
wasserrechtliche Erlaubnis und somit die Durchführung eines wasserrecht-
lichen Verfahrens erforderlich. 

  
IV.1.2 Bodenverunreinigungen 
  
 Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchsemis-

sionen (z. B. Mineralöle / Teer) wahrgenommen, so ist umgehend das 
Landratsamt Ortenaukreis (Amt für Umweltschutz, Amt für Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz) zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle 
sofort einzustellen. 
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IV.2 Historische Funde 
  
 Archäologische Funde wie Gräber, Knochen, Gefäßscherben etc. sind so-

fort dem Regierungspräsidium Freiburg, Referat 25, Archäologische Denk-
malpflege, zu melden. Sollten Bildstöcke, Wegkreuze, alte Grenzsteine  
oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen sein, ist ebenfalls die 
Archäologische Denkmalpflege hinzuzuziehen. 

  
IV.3 Geotechnik 
  
 Als Baugrund sind z. T. setzungsempfindliche Auensedimente zu erwarten. 

Das Grundwasser ist bauwerksrelevant. 
 
Eine objektbezogene Baugrund- und Gründungsberatung durch ein privates 
Ingenieurbüro wird daher empfohlen. 

  
  
V. Pflanzliste mit Pflanzschema 
 

A Heimische Laubbäume zur Pflanzung entlang des neu angelegten  

Grabens 
 

Kleine bis mittelgroße Laubbäume (Höhe 5-15 (20) m) 
 

Alnus glutinosa Schwarzerle 60 % der Baumexemplare 

Fraxinus excelsior Gemeine Esche 20 % der Baumexemplare 

Quercus robur Stieleiche 10 % der Baumexemplare 

Carpinus betulus Hainbuche 10 % der Baumexemplare 

 

Es sind Heister 2xv 150-200 zu pflanzen. Pflanzverband: 2 Reihen,  

Pflanzenabstand 1,5 m. 

 
 
B Heimische Laubbäume zur Pflanzung in der Ausgleichsfläche/im Gebiet 
 

Kleine bis mittelgroße Laubbäume (Höhe 5-15 (20) m) 
 

  Anzahl [St] 

Alnus glutinosa Schwarzerle 15 
Prunus avium Vogelkirsche 15 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche 15 
Quercus robur Stieleiche 15 
Carpinus betulus Hainbuche 15 
 

Es sind Heister 2xv 150-200 zu pflanzen.  
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Heimische Arten zur Pflanzung der Strauchgruppen in der Ausgleichs-

fläche/im Gebiet 

 

  Anzahl [St]  

Corylus avellana Hasel 50  
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkir-

sche 
40  

Prunus spinosa Schlehe 45  

Sambucus nigra Holunder 40  

 

Es sind Sträucher 2xv 150-200 zu pflanzen.  

Pflanzverband: Reihenabstand : 1,5 m - Pflanzenabstand in der Reihe : 1,5 m. 

Die Ausgleichsfläche für den Eingriff „Hagenort II“, hat eine Größe von ca. 1.100 m². Es sind zwei 

Gehölzgruppen mit einer Gesamtgröße von ca. 550 m² anzulegen und zu entwickeln. Die übrige 

Fläche ist als Grünland zweischürig zu mähen. 

 
Hinweis zur Herkunft der Gehölzarten 
Nach § 44 NatSchG darf nur noch Pflanz- und Saatgut verwendet werden, das von Mutterpflanzen aus 
dem gleichen regionalen Herkunftsgebiet stammt. Zwar gilt die gesetzliche Bestimmung nur für die freie 
Landschaft, sie sollte aber auch soweit möglich im Innenbereich angewandt werden. 
Bei Ausschreibungen von Landschaftsgehölzen sind folgende Herkünfte bindend vorzuschreiben: 6: Ober-
rheingraben 
Soweit es sich um forstliche Hauptbaumarten handelt, gilt das Forst-Saatgutgesetz (FSaatG).  

 
 
 
 
 
        Ausgefertigt: 
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